






oöniglichen Majeſtat
in Vreuſſen/?c. Unſerm allergnadigſten herrn/ unter—
thanigſt vorgetragen worden/ wie daß bey denen Clasſificationen derer von Adel und

deren Guther der 15. 8. des KopffSteuer-Patents nicht accurat genug beobachtet ſondern einige LandRathe und Directo-
res mit dem Anſatz noch auf das vorige Kopff-Steuer-Patent de Anno i707. verfielen welches aber mit den gegenwartigen eine groſſe
Differentz in ſich hat obgedachter d. auch an ſich ſo deutlich und klar daß er keiner weiteren Erklarung oder Erlauterung nothig hat ſon
dern es nur darauf ankommt daß er recht eingeſehen und gehorig exequiret werde indem nach mehrern klaren Jnhalt deſſelben von einem

jeden LandGuthe es liege ſolches wo es wolle und wenn auch einer von Adel in einem Creyſe drey und mehr Land-Guther haben ſolte ſeinem
Werth und Jaxe nach der Satz ins beſondere abgefuhret werden muß ohne daß dabey einiger Scrupel oder Diſtinction ferner zu ma

chen nothig iſt So habenErſtlich allerhochſtgedachte Seine Konigliche Majeſtat damit dieſes von nun an genau und Pflichtmaßig beobachtet werde allen denen
welche gedachte Claſſes und Satze zu kormiren und zu revidiren haben hiermit ernſtlich und nachdrucklich anderweitig anbefehlen wollen

ſich hiernach allergehorſamſt Pflichtmaßig zu achten dieſes in ihren einzuſendenden Anlagen exact zu obſerviren und bey Vermeidung

Seiner Koniglichen Majeſtat Ungnade dawider nicht zu handeln. WobeyZweytens zugleich gedachten Land-Rathen Directoren und welche ſonſt mit dieſer Kopff-Steuer zu thun haben hiermit angedeutet
wird daß dieſelbe ſich wegen ihrer Guther keines Weges auszulaſſen ſondern wie andere von Adel gleich mit anzuſetzen ſintemahl ſie ſowohl

davon als von ihrem ſtehenden Gehalt und Beſoldungen die Kopff-Steuer: Gelder abzufuhren ſchuldig ſeynd. Weil auch
Drittens Seine Konigliche Majeſtat geſehen daß die Taxen obiger LandGuther meiſtens ohne hdunclament, und daher in einem

Kreyſe hoher als in dem andern gemacht werden; So wird denen Land-Rathen hiermit allergnadigſt anbefohlen bey dieſer Kopff Steuer zum
principio regulativo einen von tauſend Rthlr. nach dem itzigen Werth der Guther zu nehmen als worauf man bey lormirung des Kopff

Steuer-Patents reflectiret hat. Jedoch muß der hochſte Satz in dem Kopff-SteuerPatent bey dem principaleſten Guthe nicht uber

ſchritten werden.Vierdtens wegen der Standes-Perſonen als Graffen und Baronen finden allerhochſt gedachte Seine Konigliche Majeſtat folgendes
zu erinnern noch vor nothig daß wenn dieſelbe verordneter Maſſen von ihrem Stande den Kopff-SteuerSatz entrichtet ſie weiter von ihren
Guthern nichts geben ſie mogen deren ein zwey oder mehr in einem oder diverſen Creyſern der Chur und Marck Brandenburg haben.

uftens e d Rrthek ine Claſſes mehr vor die von Adel formiren als welche in dem Kopff-Steuer-Patent enthalten.
muſſen die an-aneſtens und da die Land-Rathe von ihren Beſoldungen den 12. Theil geben muſſen; So entrichten ſie uber dem von ihren Guthern

den in der Clasſification benennten Satz und bleiben ubrigens weaen ihrer Frauen und Kinder frey.
Siebendens ein jedes Guth muß in der einzuſendenden Clasſification benennet und dabey ſogleich der Nahme und Bedienung deſſen

dem es zugehoret geſetzet werden. Signatum Colln an der Spree den 26. Januarii 1711.

Mriderich.

J. M. J. v. Blaſpil.












	Demnach Seiner Königlichen Majestät in Preussen ... unterthänigst vorgetragen worden, wie daß bey denen Classificationen derer von Adel, und deren Güther der 15. §. des Kopff-Steuer-Patents nicht accurat genug beobachtet, sondern einige Land-Räthe und Directores mit dem Ansatz noch auf das vorige Kopff-Steuer-Patent de Anno 1707. verfielen, welches aber mit den gegenwärtigen eine grosse Differentz in sich hat ... von einem jeden Land-Guthe ... seinem Werth und Taxe nach, der Satz ... abgeführet werden muß .
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